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Peter Dürrenmatt

BLICK A UF DIE SCHWEIZ

DER STAATSPRÄSIDENT

Stadtpräsidenten gibt es in der Schweiz
schon lange, desgleichen Landammänner.
Wogegen der Titel und die Funktion eines
Staatspräsidenten bei uns unbekannt sind. Die
schweizerischen Kantone und die Eidgenossenschaft

werden von Regierungskollegien regiert.
Deren Präsidenten sind Vorsitzende, und ihr
Amt geht reihum, so daß jeder Regierungsund

Bundesrat in gewissen Abständen
dazukommt, Regierungspräsident oder
Bundespräsident zu werden.

Wie man aus dem Waadtland vernimmt,
soll dort ein Volksbegehren vorbereitet werden,
das diese Verhältnisse ändern möchte. Diese
Initiative sieht nämlich vor, den Posten eines
waadtländischen Staatspräsidenten zu schaffen.
Dieser würde vom Volk erkoren, eingesetzt auf
eine bestimmte Zahl von Amtsjahren, und er
hätte in der Regierung kein Departement zu
verwalten. Er hätte sich einfach der Aufgabe
zu unterziehen, nach außen den Staat zu
repräsentieren und nach innen die Politik der
einzelnen Departemente zu einer Regierungspolitik

zu koordinieren.
Der Versuch, der da unternommen wird, ist

interessant als Zeitzeichen. Wir wollen
zunächst ganz davon absehen, ihn auf seinen
Wert oder Unwert zu untersuchen. Warum
sind die Überlegungen, die hinter ihm stehen,
Liberhaupt möglich? Schon vor mehr als fünfzig

Jahren schickte der schweizerische
Staatsrechtler Jakob Schollenberger einem seiner
Werke die Widmung voraus «Dem zukünftigen

Landammann der Schweiz». Er wollte
damit andeuten, die zunehmende Komplizierung
aller politischen Verhältnisse und die wachsende

Bürokratie würden schließlich dazu
zwingen, den Staatswillen in einer Person
sichtbar zu machen und den politischen Willen
des Bundes in dieser Person zu verkörpern.
Man könnte noch weitergehen und sich fra¬

gen, ob die breite Popularität, die im Zweiten
Weltkrieg General Guisan genossen hat, nicht
auch dadurch bedingt war, daß sich im General
der Widerstandswille verkörperte und zugleich
in seiner Person die Eidgenossenschaft uns
allen sichtbar wurde. Selbstverständlich soll
man Derartiges nicht überbewerten. Einen
Schuß Wahrheit enthält es gewiß! Tatsächlich
ist es ein Problem heutiger eidgenössischer
Regierungskunst, die von allen möglichen Seiten

her drohende Anonymität des Staates zu
überwinden. Es taugt wenig für die Förderung
schweizerischer Bürgertugenden, wenn das
Gefühl sich ausbreitet, der Bund sei «Bern», er
sei nur noch Schalter und Formular.

Ob der Versuch, der im Waadtland dazu
angeregt wird, freilich ein taugliches Mittel
sei, wagen wir zu bezweifeln. Man wird natür-
mit der starken Stellung der Landammänner
in den Landsgemeindekantonen argumentieren.

Der Volksmund charakterisiert dies in
jener Anekdote, die zu erzählen weiß, ein
Fremder habe einst in Obwalden einen
Einheimischen gefragt, wie das Wetter werde und
zur Antwort bekommen «so wie es der Herrgott

und der Landammann miteinander
ausgemacht haben». Das läßt wirklich auf eine
starke Stellung des Staates überhaupt schließen!

Sie hat dort indessen eine Entwicklung
von einigen hundert Jahren hinter sich, und
sie ist im übrigen nur zu verstehen aus dem
Zusammenhang mit der Landsgemeinde, die
nicht weniger souverän zu sein pflegt als der
Landammann. Ob die Waadtländer wirklich
genug zu regieren hätten, um einen
departementslosen Staatspräsidenten anders zu
beschäftigen als daß er mithülfe, mit seinen

Empfängen die Weinschwemme zu bändigen?
Das allein wäre für einen einzelnen Mann eine
übermenschliche Last!
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